
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 9 - An Velau -
Übersicht der Stellungnahmen aus den Beteiligungen der Behörden 

Stand 05.08.2020

Institition Zusatz Keine Bed.

1 Bezirksregierung Arnsberg Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW

2 Bezirksregierung Düsseldorf Kampfmittelbeseitungsdienst (KBD)/ Luftbildauswertung

3 Erftverband

4 Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Ville-Eifel

5 LVR Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

6 StädteRegion Aachen A 70.5 Mobilität, Klimaschutz und Regionalentwicklung

7 Landesbüro der Naturschutzverbände NRW

NABU

BUND

x Handwerkskammer

x IHK Aachen 01.06.2018

x Landwirtschaftskammer Rheinland Kreisstellen Aachen/ Düren/ Euskirchen 14.05.2018

8 ASEAG AG

x AVV GmbH

9 Deutsche Telekom Technik GmbH Stichwort: Bebauungsplan, T NL West, PTI 24

10 EBV GmbH

11 enwor GmbH energie & wasser vor ort

12 Regionetz GmbH

x EWV Energie- und Wasserversorgung 
GmbH

13 RWE Power Aktiengesellschaft Abteilung Liegenschaften (PCO-L)

14 Westnetz GmbH DRW-S-LK-TM

15 Wasserverband Eifel-Rur

16 GASCADE Gastransport GmbH

x Unitymedia NRW GmbH 24.05.2018

x Wintershall Holding GmbH 05.06.2018

x Vodafone GmbH 08.05.2018

x E-plus Mobilfunk GmbH 28.05.2018

x NETAACHEN GmbH

x Telefonica Germany GmbH 18.05.2018
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Stadt Eschweiler 

610 - Abt. für Planung und Entwicklung 

z. Hd. Frau Willers

Johannes-Rau-Platz 1 

52249 Eschweiler 

Ihr Zeichen: 

Michael Rombach 

Planung und Bau 

Tel. 0241 41368-5529 

Fax. 0241 41368-5504 

michael.rombach@regionetz.de 

regionetz.de 

Aachen, den 12. Juni 2018 

Anfrage von: Stadt Eschweiler 

Örtlichkeit: An Velau 

Vorgesehene Arbeiten: Vorhabenbezogener Bebauungsplan 9 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den vom Bebauungssplan  betroffenen Bereich befinden sich Versorgungsanlagen der 
Regionetz GmbH. 

den o. a. Arbeiten wird zugestimmt, wenn folgende Auflagen eingehalten werden: 

Die Anlagen der Regionetz dürfen nicht überbaut und überpflanzt werden. 

Zu unseren Versorgungsanlagen müssen folgende Regel-Mindestabstände eingehalten werden: 

Bei  Strom- /Signalkabeln: 0,30 m, 
110-kV-Kabeln:  1,00 m, 
Gas- und Wasserrohrleitungen DN < 300: 0,50 m, 
Gas- und Wasserrohrleitungen DN ≥ 300:  0,80 m, 
Fernwärmeleitungen: 0,50 m. 

Der seitliche Abstand zwischen geplanten Baumstandorten und den Versorgungsanlagen der Regionetz 
GmbH  sollte – um auf Schutzmaßnahmen generell verzichten zu können – mehr als 2,50 m betragen und 
darf 1,00 m grundsätzlich nicht unterschreiten. 
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Falls oben angeführte Mindestabstände zu den Versorgungsanlagen der Regionetz GmbH ausnahmsweise 
nicht eingehalten werden können, ist eine besondere Abstimmung mit den Verantwortlichen durchzuführen. 

Bei Baumpflanzungen in der Nähe von Versorgungsleitungen ist unmittelbar vor der Pflanzung unsere 
zuständige Fachabteilung zu benachrichtigen, um eventuell notwendige Schutzmaßnahmen durchführen zu 
können. 

Bei Baugruben, deren Sohle unter dem Niveau unserer Versorgungsleitungen liegt, ist zwischen Graben-
wand und den Versorgungsleitungen ein ausreichender seitlicher Abstand einzuhalten, so dass eine Gefähr-
dung unserer Anlagen mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Es ist besondere Sorgfalt auf den Grabenverbau 
und die Verfüllung zu legen, um ein Nachsacken des Bodens und hierdurch einen Bruch der Versorgungslei-
tungen zu vermeiden. 

Das Bauverfahren ist so zu wählen, dass die vorhandenen Versorgungsanlagen nicht durch äußere Einwir-
kungen, z. B. Erschütterungen, Setzungen, Lasten usw., beschädigt werden. 

Bei Setzungen werden wir die Versorgungsleitungen auf Kosten des Verursachers regelmäßig überprüfen. 

In Leitungsnähe und Kreuzungsbereichen ist Handschachtung erforderlich. 

Wir bitten die ausführende Tiefbaufirma vor Baubeginn die aktuellen Planunterlagen bei der Regionetz 
einzuholen. 

i. A. Michael Rombach
Planung und Bau PB-Z 

Regionetz GmbH  
Dienstsitz: Zum Hagelkreuz 16 
52249 Eschweiler 
Tel. 0241 41368-5527 
michael.rombach@regionetz.de 
www.regionetz.de 
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